
 

 

  

 

 
Frau Präsidentin 
des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 

 Wien, am 28.August 2015
GZ. BMF-310205/0193-I/4/2015

 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr.5815/J vom 7. Juli 2015 der Abgeordneten 

Leopold Steinbichler, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes mitzuteilen: 

 

Zu 1. und 1a.: 

Die Bereitstellung bzw. Verteilung der Praktikumsplätze erfolgt im Bundesministerium für 

Finanzen nicht aufgrund einer fixierten Zahl der Praktikumsplätze sondern im Rahmen des 

für diesen Zweck zur Verfügung stehenden Budgets, welches im Anfragezeitraum leicht 

angestiegen ist. Dies ermöglicht in den unterschiedlichen Organisationseinheiten des 

Ressorts einen flexiblen Personaleinsatz im Praktikumsbereich. 

 

Zu 2.: 

Die Praktikumsdauer liegt zwischen einem bis zwölf Monate. Gemäß den Bestimmungen des 

§ 36a Abs. 2 VBG 1948 darf die Gesamtdauer eines Verwaltungspraktikums zwölf Monate 

nicht übersteigen. 

 

Zu 3. und 9.: 

Der monatliche Ausbildungsbeitrag für Verwaltungspraktikantinnen und -praktikanten ist in 

§ 36b Abs. 1 VBG 1948 geregelt und orientiert sich am Entlohnungsschema der 
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Vertragsbediensteten während der Ausbildungsphase gemäß § 72 Abs 1 VBG 1948. Die Höhe 

des Ausbildungsbeitrages ist dabei von der Vorbildung (Universität, Fachhochschule, mittlere 

oder höhere Schule etc.) abhängig. Durch diese und die jeweilige Verwendung erfolgt(e) die 

Zuordnung zu den einzelnen Entlohnungsgruppen, wodurch eine angemessene Entlohnung 

sichergestellt ist. 

Gemäß § 36e VBG 1948 ist die Begründung von unentgeltlichen Ausbildungs- und 

Beschäftigungsverhältnissen zum Bund unzulässig. 

 

Zu 4. und 5.: 

Es gibt im Finanzressort zahlreiche Bewerbungen auf ausgeschriebene Praktikumsplätze 

sowie auch viele Initiativbewerbungen. Diese Bewerbungen gehen auf unterschiedliche 

Weise (z.B. die Jobbörse der Republik) ein, daher ist die Angabe einer Gesamtzahl mit 

vertretbarem Verwaltungsaufwand nicht möglich. 

In den letzten drei Jahren haben 801 Damen und Herren ein Praktikum im 

Bundesministerium für Finanzen und den nachgeordneten Stellen begonnen. 

 

Zu 6.: 

Die Auswahl geeigneter Bewerberinnen und Bewerber für einen Praktikumsplatz erfolgt 

anhand fachlicher und persönlicher Eignungskriterien aufgrund der Bewerbungsunterlagen 

bzw. im Bereich der Rechtspraktika auch zusätzlich nach einem Auswahlgespräch. 

 

Zu 7. und 8.: 

Nachdem kein rechtlicher Anspruch auf die Absolvierung eines Verwaltungspraktikums 

besteht und das Bundesministerium für Finanzen die Auswahl der Praktikantinnen und 

Praktikanten nach dem Prinzip der Besteignung trifft (alle anderen Bewerberinnen und 

Bewerber erhalten eine Absage), kann keine Aussage über eine „Wartezeit“ für ein 

Praktikum getroffen werden. 

 

Zu 10.: 

Das Bundesministerium für Finanzen bietet im Bereich der nachgeordneten Dienststellen 

neben den normalen Praktika auch maßgeschneiderte Praktikumsplätze z.B. für 

Absolventinnen und Absolventen von Studien, deren Abschluss zur Absolvierung einer 
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Gerichtspraxis berechtigt („Rechtspraktikum“) oder im Zuge von Kooperationen mit 

Fachhochschulstudiengängen an. 

 

Es handelt sich bei Verwaltungs- bzw. Ferialpraktika zwar um befristete 

Ausbildungsverhältnisse, bei Bewerbungen auf eine ausgeschriebene freie Planstelle wird 

jedoch eine frühere Praktikumstätigkeit im Bundesministerium für Finanzen entsprechend 

berücksichtigt. 

 

Zusätzlich darf bezüglich der Angelegenheiten des Arbeitsmarktes auf die grundsätzliche 

Zuständigkeit des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

verwiesen werden. 

 

Der Bundesminister: 

Dr. Schelling 

(elektronisch gefertigt) 
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